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Regeste
Rentenrevision
Erwägungen
E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG, sofern wie hier keine Ausnahme nach Art. 32 VGG vorliegt. Als Vorinstanzen gelten die in Art. 33 VGG genannten Behörden. Zu diesen gehört auch die IVSTA (Art. 33 Bst. d VGG; vgl. Art. 69 Abs. 1 Bst. b des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung [IVG, SR 831.20]). Das Bundesverwaltungsgericht ist somit zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig.
E. 1.2
Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich gemäss Art. 37 VGG nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt. Indes findet das Verwaltungsverfahrensgesetz aufgrund von Art. 3 Bst. dbis VwVG keine Anwendung in Sozialversicherungssachen, soweit das Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG, SR 830.1) anwendbar ist. Nach Art. 1 Abs. 1 IVG sind die Bestimmungen des ATSG anwendbar, soweit das IVG nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht.
E. 1.3
In casu liegt ein grenzüberschreitender Sachverhalt mit Bezug zur EU vor (vgl. dazu BGE 145 V 231 E. 7.1 m.H.), da die Beschwerdeführerin tschechische Staatsbürgerin ist, in Spanien wohnt und in der AHV/IV versichert war. Folglich gelangen das Freizügigkeitsabkommen vom 21. Juni 1999 (FZA, SR 0.142.112.681) und die Regelwerke der Gemeinschaft zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit gemäss Anhang II des FZA, insbesondere die für die Schweiz am 1. April 2012 in Kraft getretenen Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 (SR 0.831.109.268.1; nachfolgend: VO Nr. 883/2004) und Nr. 987/2009 (SR 0.831.109.268.11; nachfolgend: DVO Nr. 987/2009) zur Anwendung; seit dem 1. Januar 2015 sind in der Schweiz zudem auch die durch die Verordnungen (EU) Nr. 1244/2010, Nr. 465/2012 und Nr. 1224/2012 erfolgten Änderungen in den Beziehungen zwischen der Schweiz und den EU-Mitgliedstaaten anwendbar. Indessen richten sich die Ausgestaltung des Verfahrens und die materielle Prüfung auch im Anwendungsbereich des FZA und der Koordinierungsvorschriften nach schweizerischem Recht, soweit - wie vorliegend - das FZA beziehungsweise die auf dieser Grundlage anwendbaren gemeinschaftsrechtlichen Rechtsakte keine abweichenden Bestimmungen vorsehen (vgl. BGE 130 V 253 E. 2.4; Urteil des BGer 9C_573/2012 vom 16. Januar 2013 E. 4; Art. 46 Abs. 3 und Anhang VII der Verordnung [EG] Nr. 883/2004).
E. 1.4
Die Beschwerdeführerin ist Adressatin der angefochtenen Verfügung, weshalb sie grundsätzlich zur Erhebung der Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG; siehe auch: Art. 59 ATSG). Die Beschwerde erfolgte im Weiteren rechtzeitig und formgerecht (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG; siehe auch Art. 60 ATSG). Im Folgenden ist vorab zu prüfen, ob die Beschwerde gegen die angefochtene Verfügung zulässig ist.
E. 2
Mit vorliegendem Anfechtungsobjekt wurde nicht über ein Rechtsverhältnis endgültig entschieden, sondern nur über einen einzelnen Schritt auf dem Weg zum Endentscheid (vgl. BGE 139 V 604 E. 2.1 mit Hinweisen; 139 V 339). Denn die angefochtene Verfügung schliesst das bei der Vorinstanz hängige Rentenrevisionsverfahren nicht ab. Beim Anfechtungsobjekt handelt es sich daher um eine Zwischenverfügung nach Art. 46 VwVG (vgl. statt vieler Urteile des BVGer C-3077/2012 vom 28. September 2012, C-5446/2013 vom 12. Dezember 2013, C-4723/2012 vom 16. Mai 2014 E. 3.2 mit Hinweis).
E. 2.1.1
Gegen selbständig eröffnete Zwischenverfügungen, die nicht Zuständigkeitsfragen oder Ausstandsbegehren betreffen, ist eine Beschwerde gemäss Art. 46 Abs. 1 VwVG zulässig, wenn sie einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirken (Bst. a) oder wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen würde (Bst. b). Andernfalls sind Zwischenverfügungen nur mit Beschwerde gegen die Endverfügung anfechtbar. Das besondere Rechtsschutzinteresse, das die sofortige Anfechtbarkeit einer Zwischenverfügung begründet, liegt im Nachteil, der entstünde, wenn die Anfechtung der Zwischenverfügung erst zusammen mit der Beschwerde gegen den Endentscheid zugelassen wäre (vgl. Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl., Bern 2014, § 28 Rz. 84). Der Nachteil muss nicht rechtlicher Natur sein; die Beeinträchtigung in schutzwürdigen tatsächlichen, insbesondere auch wirtschaftlichen Interessen genügt, sofern der Betroffene nicht nur versucht, eine Verlängerung oder Verteuerung des Verfahrens zu verhindern (BGE 130 II 149 E. 2.2). Die Verfahrenspartei trifft dabei eine Substantiierungspflicht. Sie hat mithin darzulegen, inwiefern die angefochtene Zwischenverfügung einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil nach sich ziehen könnte. Die Vorbringen des Beschwerdeführers sollen es dem Gericht ermöglichen, die mit der Vollstreckbarkeit einhergehenden Nachteile gegen die von der Behörde geltend gemachten Interessen an einer sofortigen Vollstreckbarkeit abzuwägen. Werden die privaten Interessen nicht benannt, ist eine Abwägung oft nur bedingt möglich, weshalb die Partei mit der fehlenden Substantiierung riskiert, dass auf ihre Beschwerde nicht eingetreten wird (Kayser/Papadopoulos/Altmann, a.a.O., Art. 46 Rz. 11 m.w.H.; vgl. dazu auch BGE 141 V 330 E. 8.3).
E. 2.1.2
Gemäss der vom Bundesgericht mit BGE 137 V 210 begründeten und bis zum 31. Dezember 2021 geltenden Rechtslage war ein nicht wiedergutzumachender Nachteil grundsätzlich (sofern eine Gutachterstelle bestimmt war) ohne Weiteres anzunehmen und damit auf die Beschwerde durch das erstinstanzliche Gericht einzutreten, wenn die Notwendigkeit einer Begutachtung nach Art. 44 ATSG bestritten wurde. War hingegen die Zumutbarkeit einer Begutachtung gemäss Art. 43 Abs. 2 ATSG und insbesondere die Reisefähigkeit einer versicherten Person umstritten, war mangels bundesgerichtlicher Äusserung dazu und e contrario für diese Fälle durch die erstinstanzlichen Sozialversicherungsgerichte eingehend zu prüfen, ob ein nicht wiedergutzumachender Nachteil vorliegt, da dieser gemäss Art. 46 Abs. 1 Bst. a VwVG Voraussetzung dafür ist, eine Zwischenverfügungen selbständig anfechten zu können (zur altrechtlichen Lage vgl. ausführlich das Urteil des BVGer C-4010/2022 vom 26. Februar 2025 E. 3.1; betreffend Verneinung eines nicht wiedergutzumachenden Nachteils, wenn eine Gutachterstelle noch nicht bezeichnet wurde, vgl. im Weiteren BGE 139 V 339 Regeste und E. 4.5; vgl. auch Urteil des BVGer C-6408/2023 vom 3. April 2025 E. 3.1).
E. 2.2
Vorliegend handelt es sich um eine IV-rechtliche Angelegenheit. Entsprechend sind gemäss Art. 1 Abs. 1 IVG die Bestimmungen des ATSG (Art. 1a-26bis und 28-70) auf die Invalidenversicherung anwendbar, wobei im Rahmen der am 1. Januar 2022 in Kraft getreten IVG-Revision (Weiterentwicklung der IV [WEIV]; Änderung vom 19.6.2020, AS 2021 705, BBl 2017 2535 ff.) zugleich auch Bestimmungen des ATSG geändert wurden, welche am gleichen Tag in Kraft getreten sind (zum Inkrafttreten verfahrensrechtlicher Neuerungen, vgl. BGE 144 V 210 E. 4.3.1; BGE 132 V 215 E. 3.1.2 mit Hinweis). Aufgrund der strittigen Zwischenverfügung, mit welcher die Vorinstanz im Mitte Dezember 2024 eröffneten Rentenrevisionsverfahren zwecks Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts an der medizinischen Begutachtung der Versicherten in der Schweiz festgehalten hat, massgeblich erscheinen vorliegend die geänderten Artikel 43 und 44 ATSG (in Kapitel 4, 2. Abschnitt: Sozialversicherungsverfahren). Art. 43 ATSG wurde im Rahmen der obgenannten IVG-Revision um einen Abs. 1bis erweitert mit dem Inhalt, dass der Versicherungsträger die Art und den Umfang der notwendigen Abklärungen bestimmt. Gleichzeitig wurde dazu nun auch das Administrativverfahren betreffend die Einholung von medizinischen Gutachten gesetzlich geregelt und dazu Art. 44 ATSG neu formuliert (betreffend die bis Ende 2021 geltenden Fassungen vgl. AS 2002 3371, S. 3381; betreffend die seit 1. Januar 2022 geltenden Fassungen vgl. AS 2021 705 S. 22 f.; vgl. auch BBl 2017 S. 2626 f. und S. 2755 f.).
E. 2.2.1
Gemäss der Botschaft zu dieser IVG-Revision soll mit Blick auf die mit BGE 137 V 210 und 139 V 349 entwickelte Rechtsprechung eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden, welche gewährleisten kann, dass das heutige Amtsermittlungsverfahren eine möglichst einfache und rasche Abwicklung von Sozialversicherungsverfahren gewährleistet, und es soll wieder Klarheit geschaffen werden über die Kompetenzen der Durchführungsstellen im Hinblick auf die Art und den Umfang von Abklärungsmassnahmen. Kurz ausgedrückt soll das Amtsermittlungsverfahren (das Abklärungsverfahren der IV ist grösstenteils in Art. 43 und 44 ATSG geregelt) gestärkt und die Partizipationsrechte sowie die Rolle der Durchführungsstellen im Gesetz verankert werden (vgl. BBl 2017 S. 2625 ff.). Dem bundesrätlichen Entwurf (vgl. BBl 2017 S. 2627 und S. 2755 f., Art. 44 Abs. 2 und 4 E-ATSG) vollumfänglich folgend hat der Gesetzgeber - unter einziger ergänzender Präzisierung, dass die Sachverständigen unabhängig sein müssen - mit der IVG-Revision per 1. Januar 2022 für das Administrativverfahren im Zusammenhang mit der Anordnung einer medizinischen Begutachtung festgelegt, dass der Rechtsweg einzig dann beschritten werden kann, wenn Uneinigkeit besteht über die für die Begutachtung vorgesehenen Sachverständigen. Denn gemäss klarem Wortlaut ist der Erlass einer anfechtbaren Zwischenverfügung im nun gesetzlich normierten Abklärungsverfahren einzig dann vorgesehen, wenn der Versicherungsträger, obwohl der Versicherte gestützt auf Art. 44 Abs. 2 Satz 2 ATSG gegen die für die medizinische Begutachtung vorgesehenen Sachverständigen Ausstandgründe i.S. von Art. 36 Abs. 1 ATSG geltend gemacht hat, an diesen Sachverständigen festhält (Art. 44 Abs. 4 ATSG; diese Bestimmung entspricht Art. 44 Abs. 4 E-ATSG: nur in diesem Fall und mit gleichzeitigem Verweis auf Art. 44 Abs. 4 E-ATSG sah auch die Botschaft hinsichtlich der Rechte der Versicherten vor, dass der Rechtsweg beschritten werden kann, vgl. BBl 2017 S. 2627; zur grammatikalischen und systematischen Gesetzesauslegung, vgl. auch Marco Weiss, Anmerkungen zur geplanten Revision des Art. 44 ATSG, in: SZS 2018 S. 476 ff., 486; revidiertes Kreisschreiben des BSV über das Verfahren in der Invalidenversicherung [KSVI; gültig ab 1. Januar 2022, Stand 1. Januar 2024, vgl. Rz. 3067.1, 3078, 3087 und 3097 der KSVI], welches als an die Durchführungsorgane gerichtete Verwaltungsweisung für das Gericht zwar nicht verbindlich ist, jedoch als Auslegungshilfe herangezogen werden kann, sofern diese eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulässt, vgl. BGE 146 V 224 E. 4.4.2; zum Methodenpluralismus der einzelnen Auslegungselemente bei der Auslegung von Gesetzen vgl. BGE 148 V 311 E. 6.1; 147 V 55 E. 5.1 je mit weiteren Hinweisen; zum Ganzen vgl. auch Urteil des Versicherungsgerichts des Kantons Aargau vom 26. April 2024 E. 2).
E. 2.2.2
Gerade auch aus der historischen Auslegung ergibt sich, dass der Gesetzgeber gleichzeitig mit der gesetzlichen Verankerung der Partizipationsrechte das Amtsermittlungsverfahren wieder stärken und insbesondere wieder straffen wollte. Denn der Sozialversicherungsträger soll die notwendigen und massgebenden Abklärungen möglichst rasch und ohne Verzögerungen anordnen können (vgl. Botschaft zur Weiterentwicklung der IV; BBL 2017 2535, S. 2625-2627). Das zeigt sich insbesondere auch darin, dass in den parlamentarischen Beratungen ein auf einen weitergehenden Rechtsschutz abzielender Minderheitsantrag, wonach in Art. 44 Abs. 4 ATSG ausdrücklich festgehalten werden sollte, dass, unter anderem, bei fehlender Einigung zwischen dem Versicherer und der versicherten Person über die Einholung (Anordnung) eines Gutachtens (insb. Notwendigkeit) eine Zwischenverfügung zu erlassen sei, klar abgelehnt wurde (vgl. AB 2019 N. 115 f., Antrag Schenker, Carobbio, Guscetti, de Courten, Feri, Graf, Gysi, Heim, Ruiz). Aus der Botschaft und den weiteren Materialen ergibt sich somit klar, dass der Gesetzgeber bewusst Rechtsmittel, welche auch zur Verzögerung des Abklärungsverfahrens dienen könnten, eliminieren wollte, indem er die Anfechtungsgründe bewusst enger gestaltet hat (teleologische Auslegung; so im Ergebnis auch René Wiederkehr, Kompensation durch Verfahrensrechte? Eine Kritische Würdigung des BGE 137 V 210 mit Blick auf Art. 44 ATSG, in: SZS 2024 S. 239 ff., S. 247-249; ebenso Thomas Flückiger, Rechtsschutz im Sozialversicherungsrecht - Entwicklungen und Grenzen, in: Ueli Kieser [Hrsg.], Sozialversicherungsrechtstagung 2021, Zürich/St. Gallen 2022, S. 55 ff., S. 68-71). Durch die klare Kompetenzverteilung, die Beschränkung des Erlasses einer Zwischenverfügung auf den Fall der Verneinung von Ausstandsgründen und die kurzen Fristen im Rahmen des Verfahrens bezweckte der Gesetzgeber nicht zuletzt auch eine Entlastung der zuständigen Sozialversicherungsträger (vgl. BBl 2017 2535, S. 2627, S. 2707 betr. IV-Stellen und S. 2712 betr. UV-Stellen).
E. 2.2.3
Zusammenfassend ergibt die Auslegung von Art. 43 Abs. 1bis und Art. 44 ATSG für den vorliegenden Fall, dass der Gesetzgeber zur Straffung des Amtsermittlungsverfahrens die Beschwerdemöglichkeit der Versicherten an die Sozialversicherungsgerichte im Zusammenhang mit der Anordnung von medizinischen Gutachten per Gesetz wieder auf die Fälle beschränkt, in denen der Versicherte gestützt auf Art. 44 Abs. 2 ATSG Ausstandsgründe nach Art. 36 Abs. 1 ATSG geltend gemacht hat und der Versicherungsträger daraufhin an den vorgesehenen Sachverständigen festhalten will. Einzig in diesem Fall erlässt der Versicherungsträger vor der medizinischen Begutachtung im Zusammenhang mit dieser eine anfechtbare Zwischenverfügung (Art. 44 Abs. 4 ATSG). Gemäss Art. 3 lit. dbis VwVG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 IVG geht diese Neuregelung des ATSG, welche auf alle unterstellten Sozialversicherungen anwendbar ist (vgl. BBl 2017 S. 2627), vorliegend dem VwVG vor (vgl. oben E. 1.2, E. 2.1.1, E. 2.2).
E. 2.3
Mit vorliegend angefochtener Zwischenverfügung hat die Vorinstanz der Beschwerdeführerin erst mitgeteilt, dass sie an einer interdisziplinären Begutachtung in der Schweiz festhält. Eine Gutachterstelle ist noch gar nicht bestimmt worden. Eine anfechtbare Zwischenverfügung liegt nach dem Gesagten offensichtlich nicht vor (so bereits BGE 139 V 339 E. 4.5 m.H.).
E. 3
Aufgrund des insgesamt Ausgeführten erweist sich die Beschwerde als offensichtlich unzulässig, weshalb auf diese ohne Weiterungen (vgl. Art. 57 Abs. 1 VwVG e contrario) im einzelrichterlichen Verfahren nicht einzutreten ist (Art. 23 Abs. 1 Bst. b VGG, Art. 69 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 85bis Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG, SR 831.10]). Mit dem vorliegenden Urteil wird der Antrag um Gewährung der aufschiebenden Wirkung gegenstandslos.
E. 4
Hinsichtlich der durchzuführenden polydisziplinären Begutachtung in der Schweiz ist die Vorinstanz ergänzend darauf hinzuweisen, dass es für den Beweiswert eines extern eingeholten Gutachtens wichtig ist, dass sich die beauftragten Gutachter ein möglichst umfassendes Bild machen können. Daher ist es unerlässlich, dass die Vorinstanz vorab auch die Unterlagen aus dem deutschen Klageverfahren (vgl. dazu IV-act. 239) beizieht und zu den Akten nimmt.
E. 5
Zu befinden bleibt über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteientschädigung.
E. 5.1
Gemäss Art. 69 Abs. 1bis IVG in Verbindung mit Art. 69 Abs. 2 IVG ist das Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht in Streitigkeiten um die Bewilligung oder Verweigerung von IV-Leistungen kostenpflichtig. Indessen kann bei einer Erledigung in frühem Verfahrensstadium mangels erheblichen Aufwands von einer Erhebung von Verfahrenskosten abgesehen werden (Art. 6 Bst. a des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]), so dass vorliegend ausnahmsweise umständehalber von der Erhebung von Verfahrenskosten abzusehen ist. Das mit Beschwerde vom 29. Januar 2026 gestellte Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege ist damit als gegenstandslos geworden abzuschreiben.
E. 5.2
Als Bundesbehörde hat die obsiegende Vorinstanz keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3 VGKE). Der unterliegenden Beschwerdeführerin ist ebenfalls keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG und Art. 7 Abs. 1 VGKE e contrario). (Das Dispositiv befindet sich auf der nächsten Seite)
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